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Regelungen für den Sportunterricht 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/innen, 
 
um Ihrem Kind/Euch/Ihnen einen guten Start an unserer Schule zu ermöglichen, möchten wir 
Sie/Euch auf einige Regelungen des Sportunterrichts aufmerksam machen: 
 
1. Freistellung von der aktiven Teilnahme am Sportunterricht: 

Eine gänzliche oder teilweise Freistellung von der aktiven Teilnahme am Sportunterricht und 
am Schwimmen aus gesundheitlichen Gründen bis zu 4 Wochen, kann der Sportlehrer im 
Einvernehmen mit dem Klassenlehrer auf Antrag der Erziehungsberechtigten oder des 
volljährigen Schülers/der volljährigen Schülerin bei Vorlage eines Attestes genehmigen. 
Eine Freistellung über vier Wochen bis zu drei Monaten wird von der Schulleitung auf der 
Grundlage eines ärztlichen Attestes gewährt. Dies gilt auch für länger dauernde 
Freistellungen, sofern offensichtliche und für die Lehrkraft erkennbare Verletzungen 
(Krankheitsbilder) vorliegen. Die Entscheidung über die Anwesenheit des freigestellten 
Schülers trifft die zuständige Sportlehrkraft. 
 

2. Anwesenheitspflicht im Sportunterricht: 
Alle Schülerinnen und Schüler sind, auch im Krankheitsfalle, gleichermaßen zur 
Anwesenheit am Unterricht verpflichtet, wie in allen anderen Fächern auch. Diese Regelung 
gilt ebenfalls für Randstunden und den Nachmittags-Unterricht. Ausnahmen kann nur der 
Sportlehrer genehmigen. Ihr Kind kann/Ihr könnt/Sie können von der Sportlehrkraft eine 
Ersatzaufgabe erhalten, z.B. Schiedsrichtertätigkeit, Stundenprotokoll. 
 

3. Entschuldigungen und Erkrankungen: 
Sollte Ihr Kind/Solltet Ihr/Sollten Sie nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen können, 
schreiben Sie als Erziehungsberechtigte bitte der Sportlehrkraft unter Angabe des Grundes 
und der Dauer der Erkrankung eine Entschuldigung. Volljährige Schüler/innen brauchen ein 
ärztliches Attest. 
Chronische Erkrankungen (z.B. Asthma, Allergien) sind der Sportlehrkraft schriftlich 
mitzuteilen. Notwendige Medikamente sind mitzuführen.  
 

4. Tragen von Schmuck und Brillen: 
Das Tragen von Ringen, Ketten, Uhren und größeren Ohrringen ist aus Gründen der 
Sicherheit nicht gestattet. Auch kleinere Ohrringe und Piercings sollten entfernt oder 
abgeklebt werden. Brillen müssen sporttauglich sein. 
 

5. Sportbekleidung: 
Achten Sie/Achtet beim Erwerb von Sportkleidung bitte darauf, dass  
- die Hosen nach Möglichkeit frei von Knöpfen und Reißverschlüssen sind, 
- die Sportkleidung nicht freizügig ist und alles bedeckt, 
- ordnungsgemäße Turnschuhe zu tragen sind. 
 
Von den Osterferien bis zu den Herbstferien fahren wir nach Möglichkeit auf den Sportplatz. 
Bitte achten Sie/ achtet auf angemessene Bekleidung. 
 
 
 



6. Schwimmbad: 
Bei geeigneter Wetterlage findet im Rahmen des Sportunterrichts einmal 
Schwimmunterricht im Freibad von Bad Schwalbach statt. Der Schwimmbadbesuch ist 
kostenlos, für das warme Wasser der Duschen müssten bei Nutzung 0,50 € entrichtet 
werden. 

 
7. Wertsachen: 

Die Schule übernimmt keine Haftung für Wertgegenstände jeglicher Art (z.B. Uhren, 
Handys, Portemonnaies). 
 

8. Verhalten in den Umkleiden und der Halle: 
Die Umkleiden sowie die Sportanlagen dürfen von den Schülern und Schülerinnen erst nach 
Eintreffen der Sportlehrkraft betreten werden. Bälle und andere Sportgeräte dürfen nur mit 
Erlaubnis der Sportlehrkraft benutzt werden (Verletzungsgefahr). 
Bitte wegen möglicher Asthmatiker keine Deosprays in der Umkleidekabine verwenden. 
Sinnvolle Alternativen sind Deoroller oder Deosticks. 
 

9. Verletzungen: 
Verletzungen im Sportunterricht sind der Sportlehrkraft unverzüglich mitzuteilen. Blutende 
Wunden müssen vor einer weiteren Teilnahme abgeklebt sein. Bei Verletzungen, die zu 
einem Arztbesuch führen, wird im Sekretariat ein Unfallbericht ausgefüllt, damit die 
Kostenübernahme durch den Gemeindeunfallverband gewährleistet ist.  
 

10. Sportnote: 
Die Sportnote setzt sich zusammen aus: 

• Aktive Teilnahme 
• Bewegungskompetenz 
• Urteil- und Entscheidungskompetenz 
• Teamkompetenz 

 
Bitte darauf achten, dass Sie bzw. Ihre Kinder morgens ausreichend frühstücken und trinken! 
Und bitte bringen Sie  möglichst Wasser in Plastikflaschen mit (keine Glasflaschen). 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Konstantinos Kalpakidis  
(Schulsportleiter) 
 


